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Anordnung 
über das

Statut des Instituts für Kommunalwirtschaft. 
Vom 1. März 1967

§ 1
Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Das Institut für Kommunalwirtschaft (nachfolgend 
Institut genannt) ist das Forschungs- und Beratungs
zentrum für die Kommunahvirtschaft.

(2) Im Institut besteht die Leilstelle für Information 
und Dokumentation.

(3) Das Institut ist juristische Person und Rechtsträ
ger des ihm übertragenen Volkseigentums. Der Sitz des 
Instituts ist Dresden.

(4) Das Institut untersteht dem Ministerium für Be
zirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie.

§ 2
Aufgaben

(1) Das Institut führt die Arbeit auf der Grundlage 
der Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, der Gesetze und Beschlüsse der Volks
kammer, der Erlasse und Beschlüsse des Staatsrates, 
der Verordnungen und Beschlüsse des Ministerrates 
sowie der Anordnungen, Verfügungen und Weisungen 
des Ministers für Bezirksgeleitete Industrie und Lebens
mittelindustrie durch.

(2) Das Institut konzentriert sich in seiner Tätigkeit 
auf folgende Dienslleislungsbereiche:
— Textilreinigung (Wäscherei und Chemischreinigung)
— Stadt- und Gemeindewirtschaft (Straßenreinigung 

und Winterdienst, Müll- und Fäkalienabfuhr, Stra
ßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagenpflege, 
Friedhofs- und Beslattungswesen)

— Siedlungsabfallverwertung
—. Grundsätze für die Entwicklung der Dienstleistungs

kombinate und rationeller Vertriebssysteme.
(3) Das Institut hat folgende grundsätzliche Aufgaben 

zu lösen:
— Ausarbeitung von Prognosen für die wissenschaft

lich-technische und ökonomische Entwicklung der 
Textilreinigung sowie der Stadt- und gemeindewirt
schaftlichen Dienstleistungen

— Schaffung des wissenschaftlich-technischen Vorlaufs 
für wichtige Dienstleistungsarten durch zielgerichtete 
technisch-ökonomische Forschung und Entwicklung

— Ausarbeitung von Vorschlägen für die komplexe 
sozialistische Rationalisierung und zur Leitung des 
intensiven erweiterten Reproduktionsprozesses in 
wichtigen Dienstleistungsarten

— Ausarbeitung von Vorschlägen zur Vervollkomm
nung der sozialistischen Wirtschaftsführung ent
sprechend den Erfordernissen des neuen ökonomi
schen Systems der Planung und Leitung

— Beratung der örtlichen Räte und der Dienstleistungs
betriebe bei der Leitung und Durchführung der 
komplexen sozialistischen Rationalisierung auf der 
Grundlage von Wirtschaftsverträgen durch

Ausarbeitung von Rationalisierungskonzeptionen 
und Technisch-ökonomischen Zielstellungen für 
die Vorbereitung und Durchführung von Inve
stitionsmaßnahmen. Zuarbeit zu technologischen 
Projekten und Unterstützung bei der Durchfüh
rung von Rationalisierungsmaßnahmen 
Gutachtertätigkeit für Investitionen auf dem 
Gebiet der Textilreinigung, der Stadt- und Ge
meindewirtschaft sowie bei neu zu errichtenden 
Dienstleistungskombinaten

— Durchführung einer umfassenden Informations- und 
Dokumentationstätigkeit

— Unterstützung der örtlichen Räte bei der Weiter
bildung von Führungskadern der Fachabteilungen 
sowie aus Betrieben und Einrichtungen durch zen
trale Schulungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem 
Ministerium für Bezirksgeleitele Industrie und 
Lebensmittelindustrie.

§3
Arbeitsweise

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben ist das Insti
tut verpflichtet,
— mit anderen Staats- und Wirtschaftsorganen, Be

trieben und wissenschaftlichen Einrichtungen und 
Institutionen auf der Grundlage von Verträgen zu
sammenzuarbeiten

— über die Annahme von Verträgen von anderen 
wissenschaftlichen Einrichtungen im Sinne der Ver-


